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interdisziplinäre Fachtagung 

Kindes- und Elternwohl bei  
Trennung und Scheidung im Migrationskontext 

 

 Donnerstag, den 10. Oktober 2013   -  Stadtbücherei Heidelberg 

 

Referent: Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan 
Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung 

Professor für moderne Türkei-Studien an der Universität Duisburg-Essen 

 Programm 

  9.00 Uhr  Begrüßung durch Herrn Landgerichtspräsidenten Michael Lotz  
 und den Arbeitskreis 

  9.10 Uhr  Einführung in die Thematik  -  Günter Wottke, stellv. Leiter des 
                        Kinder- und Jugendamts der Stadt Heidelberg 

  9.30 Uhr  Bedeutung:  Migration und Integration 

11.00 Uhr  Kaffeepause 

11.30 Uhr  Sensibilisierung:  Familie, Partnerschaft und Erziehung im  
 Migrationskontext 

13.00 Uhr  Mittagspause 

14.00 Uhr  Erkenntnisse:  für das familiengerichtliche Verfahren und  
 das Modell Elternkonsens 

15.30 Uhr  Fragen und Diskussion 

16.30 Uhr  Ende der Veranstaltung, anschließend „Freischwimmen“  
 mit Sekt und Selters im „Alten Hallenbad“  

       Arbeitskreis                                            im Landgerichtsbezirk  
                                                                                     Heidelberg 
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Nachbetrachtung zur Fachtagung 
 

Die Fachtagung „Kindes- und Elternwohl bei Trennung und Scheidung im 

Migrationskontext“ hat erfolgreich am 10. Oktober 2013 stattgefunden. Über das 

große Interesse an dem Thema haben wir uns sehr gefreut.  

Der Arbeitskreis Elternkonsens des Landgerichtsbezirks Heidelberg dankt nochmals dem 

Justizministerium Baden-Württemberg, der Stadt Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis 

und dem Anwaltsverein Heidelberg für die Finanzierung der Fachtagung. Er dankt 

weiterhin Herrn Prof. Dr. Uslucan, Herrn Präsidenten am Landgericht Lotz und Herrn 

Stellvertretenden Leiter des Jugendamts Wottke für ihre Vorträge und Beiträge sowie 

für die Überlassung ihrer schriftlichen Ausarbeitung, so dass die vorliegende 

Dokumentation zusammengestellt werden konnte. 

Die Fachtagung war geprägt durch eine Fülle differenzierter Informationen und durch 

eine Vielzahl aufgeworfener Fragen. Für jede Profession gab es Antworten und 

Anregungen für ihre Arbeit. 

Doch die eigentliche Herausforderung beginnt  erst jetzt. Es gilt nunmehr unsere 

erworbenen Kenntnisse und Erkenntnisse in unseren jeweiligen Professionen 

aufzuarbeiten, umzusetzen sowie interdiziplinär in den jeweiligen Netzwerken 

modifizierte und ggf. auch neue Ansätze für einen Elternkonsens bei einem 

Migrationskontext zu entwickeln. 

Aber es geht auch – wenn es uns Ernst ist mit der Umsetzung von Integration - um die 

Berücksichtigung ganz praktischer Basisaspekte u.a. die sprachlicher Barrieren bei der 

Arbeit von Jugendamt, Verfahrensbeiständen, Beratungsstellen, Gutachtern und 

Familiengericht. So hat unlängst das Justizministerium Baden-Württemberg seine 

„Elternkonsens-Flyer“ nicht nur überarbeitet, sondern auch in eine Vielzahl von 

Sprachen übersetzen lassen, die jetzt unter  

 

www.justizportal-bw.de/pb/,Lde/Elternkonsens#Flyer  

 

abgerufen werden können. 
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Unser Anliegen als Arbeitskreis Elternkonsens im Landgerichtsbezirk Heidelberg ist es, 

mit der Fachtagung „Kindes- und Elternwohl bei Trennung und Scheidung im 

Migrationskontext“ neue Denkansätze angeboten zu haben, deren Nachhaltigkeit in 

der praktischen Umsetzung zum Ausdruck kommen wird. 

Ein gutes Gelingen und viel Erfolg uns allen. 

 

Petra Reich 

Richterin am Amtsgericht Wiesloch 

Arbeitskreis Elternkonsens im Landgerichtsbezirk Heidelberg 
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PräsLG Michael Lotz 
 

1 
 

Fachtagung 
 

„Kindes- und Elternwohl bei Trennung und Scheidung 
im Migrationskontext“ 

 
Heidelberg, 10. Oktober 2013 

 
 

Grußwort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der im Landgerichtsbezirk Heidelberg gebildete, sehr aktive Arbeitskreis Eltern-

konsens hat sich unter Federführung von Frau Richterin am Amtsgericht Petra 

Reich für die heutige Tagung für ein auf den ersten Blick ungewöhnliches The-

ma entschieden.  

 

„Kindes- und Elternwohl bei Trennung und Scheidung im  

Migrationskontext“ 

 

Worum geht es? Lassen Sie mich zur Beantwortung dieser Frage etwas ausho-

len: 

 

Bereits 2006 haben die zuständigen Familiengerichte im Landgerichtsbezirk 

Heidelberg begonnen, zum Wohle der Trennungskinder Modelle zu einer Dees-

kalation der gerichtlichen Verfahren in Trennungssituationen zu entwickeln; ich 

nenne nur das an das Cochemer Modell angelehnte „Heidelberger Kooperati-

onsmodell“ (HeiKo), das im Jahr 2007 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es 

wurde im Landgerichtsbezirk Heidelberg auch bereits vor vielen Jahren ein um-

fassendes Netzwerk zwischen allen an einem Umgangs- und Sorgerechtsstreit 

beteiligten Institutionen und Professionen aufgebaut. 
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Im Juli 2011 hat dann der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg das Pro-

jekt "Kindeswohl bei Trennung und Scheidung" beschlossen. Dieses Projekt hat 

sich u. a. zum Ziel gesetzt,  

 landesweit nach Wegen konsensualer Streitbeilegung in Umgangs- und 

Sorgerechtsstreitigkeiten zu suchen  

 und hierfür flächendeckend nachhaltige Kooperationsstrukturen zwi-

schen den am Rechtstreit beteiligten Institutionen und Professionen zu 

schaffen. 

 

Institutionell ist also alles bestens auf den Weg gebracht!  

 

 

Inhaltlich geht es darum, die mit der Trennung für die Kinder verbundenen Be-

lastungen zu reduzieren, ja zu minimieren; und zwar dadurch, dass die Eltern in 

dieser häufig sehr emotionalen und konfliktbeladenen Lebenskrise wieder in 

ihre Elternverantwortung zurückfinden, und zwar selbstbestimmt - selbstverant-

wortlich - und damit nachhaltig.  

 

Dieses selbstbestimmte „Zurückfinden in die Elternverantwortung“ klappt in den 

konfliktbeladenen Trennungssituationen natürlich häufig nur, wenn die Eltern 

fachkundig begleitet werden und mit dieser fachkundigen Begleitung in ihre El-

ternverantwortung zurückgeführt - ja quasi „an die Hand genommen“ – werden, 

fachkundig begleitet von Menschen verschiedener Professionen, die interdiszip-

linär eng zusammenarbeiten; jeder nach den Kompetenzen seiner Profession. 

 

Begleiten kann man die Eltern bei diesem „Zurückfinden zur Elternverantwor-

tung“ aber nur, wenn der Individualität der konkreten Verhältnisse Rechnung 

getragen wird. Und zu dieser Individualität der konkreten Verhältnisse gehört 

eben u. U. auch ein Migrationshintergrund. 

 

Mit der heutigen Tagung können nun die Besonderheiten evaluiert werden, die 

für den genannten „Begleitungsprozess“ in Trennungssituationen mit Migrati-

onskontext möglicherweise zu beachten sind: 
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Etwa  

 eine von unseren Vorstellungen abweichende Eltern-Rollenverteilung? 

 eine von unseren Vorstellungen abweichende Eltern-Kind-

Rollenverteilung? 

 ein von unseren Vorstellungen abweichendes Geschlechterrollenver-

ständnis?  

 eine gegenüber der deutschen Gesellschaftskultur größere Bedeutung 

von Kindern sowie von Familie und Familienzusammenhalt? 

Oder: 

 Ist Migration überhaupt ein Risikofaktor beim Kindeswohl, den es zu be-

achten gilt?  

 Haben Migrationskinder in einer Trennungs- und Scheidungssituation ge-

nerell andere Belastungen zu erleiden, als Kinder mit deutschem Hinter-

grund?  

 

Oder: 

 Muss die Überzeugungsarbeit bei Eltern mit Migrationshintergrund an-

ders gestaltet sein?  

 Erkennen Eltern mit Migrationshintergrund unsere Institutionen, wie Ju-

gendämter, Beratungsstellen, aber auch unsere Gerichte in gleichem 

Maße an, wie Menschen ohne Migrationshintergrund, oder stellen diese 

Institutionen für sie sogar eher eine Bedrohung dar?  

 Müssen wir möglicherweise neben den Eltern auch die Großeltern und 

die übrige Verwandtschaft in die Konsensbemühungen mit einbeziehen? 

 

Sie sehen: viele Fragen aus dem Migrationskontext, die zu beantworten für den 

Prozess des „Zurückführens zur Elternverantwortung“ von Bedeutung sein kön-

nen und daher der Beantwortung bedürfen.  

 

Eines möchte ich hier als Realist aber doch auch ganz deutlich sagen: 
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Ein vollständiges Zurückfinden der Trennungseltern zu ihrer Elternverantwor-

tung ist zwar sicherlich der Idealfall, in dem dann - dem heutigen Thema ent-

sprechend - Kindes- und Elternwohl zu ihrem Recht kommen. Leider ist dieser 

Idealfall aber in Fällen emotional streitiger - auch durch Verletzungen geprägter 

- Trennung sehr häufig nicht zu erreichen. Und dann gibt es nach der Recht-

sprechung des EGMR eine klare Vorgabe: 

 

Im Konfliktfall geht es mit absolutem Vorrang darum, das Kindeswohl wenigs-

tens bestmöglich zu verwirklichen (EGMR NJW 2006, 2241, 2243)!  

 

Es gibt daher beispielsweise auch keinen Umgang des nicht betreuenden El-

ternteils mit dem Kind „um jeden Preis“ ---- also etwa keinen Umgang in dem 

(für das Kind nach allen psychologischen Erkenntnissen äußerst bedauerlichen) 

Extremfall, dass das psychische Wohl des Kindes durch den Umgang gerade 

gefährdet würde; eben aufgrund der nicht auflösbar streit-, ja geradezu kampf-

geladenen Elternverhältnisse, in denen die Kinder im Konflikt instrumentalisiert 

und damit zum Objekt degradiert werden. 

 

Es gibt im Übrigen - dies sei für diese „Konfliktfälle“ angemerkt - empirische Un-

tersuchungen, dass die Häufigkeit des Umgangs von geringerem Einfluss auf 

das Wohlergehen der Kinder ist als das Wohlergehen des betreuenden Eltern-

teils und eine konfliktfreie Atmosphäre.  

 

Aber auch (oder sogar gerade) in solchen - nicht wirklich aufzulösenden - Kon-

fliktfällen stellt sich bei einem Migrationshintergrund die Frage, ob es Beson-

derheiten gibt, die zu beachten die schwierige Situation zum Wohl des Kindes 

zumindest verbessern könnte. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit den genannten Bemerkungen wollte ich nur anschaulich machen, dass das 

heutige Thema aus meiner Sicht (aus der Sicht eines ehemaligen Vorsitzenden 

eines Familiensenats des OLG) im konkreten Einzelfall von höchster Relevanz 

sein kann; und dieser konkrete Einzelfall - nämlich die Trennung und Scheidung 

im Migrationskontext - kommt inzwischen nicht mehr nur vereinzelt vor und wird 

vor allem immer häufiger vorkommen: 

 

Hier seien für die künftige quantitative Entwicklung im Trennungs- und Schei-

dungsbereich als Indikator nur folgende Zahlen genannt: 

 2011 hatten 21,6 % der in Deutschland geborenen Kinder mindestens 

einen ausländischen Elternteil. 

 Von den rund 6,7 Millionen in Deutschland lebenden Kindern im Alter bis 

zu 10 Jahren haben rund 2,3 Millionen, also rund 34%, einen Migrations-

hintergrund 

 

Das heutige Thema ist also sowohl inhaltlich von großer Bedeutung als auch 

quantitativ relevant. 

 

Ich freue mich daher ganz besonders, dass Sie alle sich dem heutigen Thema 

widmen. Es hat sich im Landgerichtsbezirk Heidelberg schon frühzeitig eine 

außerordentlich gute - enge - Kooperation zwischen Richtern, Rechtsanwälten, 

Jugendämtern, Beratungsstellen, Verfahrensbeiständen und Sachverständigen 

entwickelt. Geradezu Ausdruck dessen ist der wunderbar interdisziplinär zu-

sammengesetzte Teilnehmerkreis der heutigen Tagung, der auch ein Garant für 

eine fruchtbringende Tagung ist.  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Frau Reich hat schon umfangreich gedankt, so dass ich dies in meinem Gruß-

wort nicht wiederholen muss. Sie hat aber einen Dank schlichtweg vergessen:  

Nämlich den Dank an den „Arbeitskreis Elternkonsens“ für die tolle Vorberei-

tung dieser Tagung --- es seien von mir daher dankend genannt 

 

 eben Frau Kollegin Petra Reich, die Familienrichterin am AG Wiesloch ist 

und die Federführung im Arbeitskreis Elternkonsens inne hat 

 Frau Heike Sturm vom Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises 

 Herr Günter Wottke vom Jugendamt der Stadt HD 

 und nicht zuletzt Frau Rechtsanwältin Laticia Eckert, die mich im Vorfeld 

dieser Tagung bestens „gebrieft“ hat. 

 

Und gedankt sei auch meinerseits dem heutigen Referenten, Herrn Prof. Us-

lucan.  

Herr Prof. Uslucan, es gibt wohl niemanden, der die mit dem heutigen Thema 

aufgeworfenen Fragen besser beantworten könnte als Sie, der Sie sich seit 

Jahren auch der heutigen Thematik widmen. Ich bin daher froh, dass es dem 

Arbeitskreis Elternkonsens gelungen ist, Sie als Referenten für diese Tagung zu 

gewinnen. 

 

 

 

Nun wünsche ich der Tagung einen guten Verlauf und bedanke mich bei allen, 

die heute gekommen sind 

 - letztlich zum alles entscheidenden Wohl der Trennungskinder! 
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Günter Wottke, Jugendamt Stadt Heidelberg 

[- 1 -] 

Fachtagung              Heidelberg  10.10.2013                   

 
„Kindes- und Elternwohl bei Trennung und  

Scheidung im Migrationskontext“   
 

Einführung  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

schon immer stand im Trennungs- und Scheidungsgeschehen der Begriff des „Kin-

deswohls“ im Fokus der Betrachtung. Nicht nur die beteiligten Eltern, die im Rah-

men ihrer streitigen Auseinandersetzungen für den äußeren Betrachter oftmals 

verwirrend widersprüchliche und fragliche Argumente dafür vorbringen, was denn 

nun das Beste für ihr Kind sei - auch die im Trennungs- und Scheidungsgeschehen 

beteiligten Vertreter der Familiengerichte, Rechtsanwälte, Jugendämter und Bera-

tungsstellen haben schon immer viel Energie darauf verwandt, den unbestimmten 

Rechtsbegriff des Kindeswohls im Einzelfall so auszulegen, dass er dem jeweiligen 

Kind möglichst gerecht wird. Dass wir heute – wie auch im Titel unserer Fachtagung 

–  wie selbstverständlich bei der Betrachtung des „Kindeswohls“ auch den Begriff 

des „Elternwohls“ verwenden ist bemerkenswert – und war nicht immer so. 

 

Die Fragen, die wir uns an diesem heutigen Fachtag stellen, wenn wir Trennung 

und Scheidung schwerpunktmäßig unter dem Blickwinkel des Migrationskontextes 

behandeln wollen, sind daher nicht losgelöst zu sehen von einer Entwicklung, die 

auf der professionellen Seite vor Jahren stattgefunden hat und den Blick auf das 

Scheidungsgeschehen und die Verantwortung der Eltern einschneidend verändert 

hat. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie diese Entwicklung und die damit 

verbundenen Sichtweisen tatsächlich auch bei den betroffenen Eltern angekom-

men ist – insbesondere dann, wenn sie einen Migrationshintergrund aufweisen 

und somit andere kulturelle oder religiöse Verwurzelungen zu berücksichtigen sind. 
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Lassen Sie mich kurz einen Blick zurück werfen, um das, wo wir heute stehen, zu 

verdeutlichen: 

 

Noch Mitte der 1980er Jahre, als ich im Heidelberger Jugendamt als junger Sozial-

pädagoge erstmals mit Scheidungseltern konfrontiert war, war der Blick auf das 

Kindeswohl stark geprägt von der sogenannten  „Schlussstrich-Sichtweise“, die da-

von ausging, dass durch das Auseinanderbrechen der ehe- oder partnerschaftlichen 

Beziehung ein Schlussstrich unter die Familie gezogen wird und mit der Vergan-

genheit abschlossen wird. Für die beteiligten Professionen stand dadurch im stritti-

gen Sorgerechtsverfahren vor allem die Suche nach dem „besseren Elternteil“ oder 

- eine auch weit verbreitete Sichtweise -  nach der „am wenigsten schädlichen Al-

ternative“ im Vordergrund. Die Elternteile ihrerseits richteten ihre Energien vor-

rangig darauf, bei ihren Rechtsanwälten, gegenüber dem Jugendamt und dem Fa-

miliengericht möglichst viele Pluspunkte für sich selbst und möglichst viele Nega-

tivpunkte beim jeweils anderen Elternteil ausfindig zu machen und zu benennen. 

 

Erst ab Mitte der 1980er Jahre in die 90er Jahre hinein – analog zur zunehmenden 

Verbreitung des systemischen Ansatzes in Beratung und Therapie hat sich zuneh-

mend eine systemische Sichtweise des Scheidungsgeschehens durchgesetzt, die 

Trennung und Scheidung als einen Prozess versteht, der ein Familiensystem nicht 

endgültig auflöst, sondern eine Neuorganisation des Familiensystems notwendig 

macht.  

 

Der amerikanische Scheidungsforscher und Familientherapeut Paul FRAMO hat es 

so ausgedrückt:   

 

„Eine Scheidung beendet zwar rechtlich eine Ehe, aber sie kann nicht automatisch 

auch die Beziehung beenden – weder äußerlich noch innerlich. In einem existentiel-

len Sinn können weder Ehe noch Familie je ein Ende haben“. 

 

In Deutschland war es zunächst vor allem FTHENAKIS, der diesen Wandel im Ver-

ständnis der Ehescheidung nachdrücklich betont hat. 
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Wenn wir nun dieser Sichtweise folgen, kommen wir zwangsläufig an den Punkt, 

dass Elternverantwortung etwas Bleibendes ist – auch nach Trennung und Schei-

dung – und dass „Kindeswohl“ vor allem als „Beziehungsqualität“ im „System Va-

ter-Mutter-Kind“ verstanden werden muss. 

 

Welche Folgerungen haben wir daraus gezogen? 

 

Wie teilweise auch in anderen Regionen landes- und bundesweit wurden ab den 

Jahren 2006/2007 relativ zeitgleich in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis in Ko-

operation zwischen den unterschiedlichen Professionen Modelle entwickelt, die 

die bleibende Elternverantwortung und den anzustrebenden Elternkonsens in den 

Blickpunkt gerückt haben. 

In Weinheim war es Familienrichterin Frau Horn, in Wiesloch die Richterinnen Frau 

Fürstenau und Frau Reich die entsprechende Schlichtungsmodelle initiiert haben, 

in Heidelberg hat sich der Verein HIATUS („Hilfen und Angebote bei Trennung und 

Scheidung“) auch regelmäßig mit entsprechenden Ansätzen und der Entwicklung 

von Mediations-Angeboten beschäftigt. Auf Initiative des Heidelberger Kinder- und 

Jugendamtes durch Frau Feldhaus und meine Wenigkeit haben wir gemeinsam mit 

Familienrichterin Frau Dr. Schmidt-Aßmann und dem Heidelberger Anwaltsverein – 

mit Frau Rechtsanwältin Thomsen und Frau Rechtsanwältin Eckert – und allen Hei-

delberger Erziehungs-, sowie Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen das Hei-

delberger Kooperationsmodell für die bei Trennung und Scheidung an familienge-

richtlichen Verfahren beteiligten Professionen (HEIKO) entwickelt. 

 

Lassen Sie mich kurz am Beispiel von HEIKO die wesentlichen Elemente des Koope-

rationsmodells darstellen: 

 

Das Kooperationsmodell geht von folgenden Grundsätzen aus: 

 

- Eltern bleiben auch bei Trennung und Scheidung gemeinsam verantwortlich für 

die Angelegenheiten ihrer Kinder.  

 

- Die Kinder dürfen nicht zum Streitobjekt zwischen den Eltern werden.  
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- Notwendige Entscheidungen sind möglichst einvernehmlich zu treffen. 

  

- Anhaltende  Streitigkeiten  zwischen  den  Eltern  und  die  damit  einhergehen-

den Unsicherheiten für die Kinder erhöhen das Risiko der Kinder für dauerhafte 

Beeinträchtigungen im emotionalen- und Verhaltensbereich.   

 

- Kinder haben grundsätzlich das Bedürfnis und den Anspruch, zu beiden Eltern-

teilen eine positive Beziehung aufrecht zu erhalten bzw. aufzubauen. 

 

- Jeder Elternteil hat den berechtigten Wunsch und die Pflicht, mit seinem Kind 

einen regelmäßigen Kontakt zu pflegen. 

 

- Das Umgangsrecht soll nur im Ausnahmefall eingeschränkt werden. 

 

- Unabhängig von der weiterhin bestehenden gemeinsamen Elternverantwor-

tung können im Bedarfsfall hinsichtlich der die elterliche Sorge betreffenden 

Angelegenheiten gerichtliche Regelungen (ggf. auch im Rahmen einstweiliger 

Verfügungen) erforderlich werden. D.h. wir verkennen nicht, dass es Situatio-

nen gibt, in denen nicht auf Elternkonsens gesetzt werden kann und – manch-

mal auch sehr rasche – Regelungen notwendig sind. 

 

Das Kooperationsmodell verfolgt auf dieser Grundlage folgende Ziele: 

 

- Dem von Trennung und Scheidung betroffenen Kind sollen beide Elternteile er-

halten bleiben. 

 

- Die Elternverantwortung soll gestärkt werden.  

 

- Durch eine möglichst frühzeitige Erarbeitung von Regelungen soll eine weitere 

Eskalation zwischen den Eltern verhindert und zur Deeskalation beigetragen 

werden. 
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Erreicht werden sollen diese Ziele durch 

 

- ein stark strukturiertes familiengerichtliches Verfahren mit entsprechenden Ver-

fahrensabsprachen, 

 

- eine enge Vernetzung aller am Verfahren Beteiligten mit einheitlicher Orientie-

rung an den o.g. Zielen, wobei der zentrale Punkt der ist, dass alle Beteiligten 

auf eine Einigung der Eltern hinarbeiten, 

 

- einen engen zeitlichen Rahmen. 

 

 

Konkrete Verfahrensabsprachen: 

 

- Rasche Terminierung innerhalb von 2-4 Wochen, i.d.R. an einem festgelegten 

Wochentag. 

 

- Das Jugendamt nimmt vor dem Termin Kontakt zur Familie auf und führt mit al-

len Beteiligten Gespräche – sofern diese eine Kontaktaufnahme mit dem Ju-

gendamt nicht verweigern. 

 

- Das Jugendamt versucht in dieser Phase einen Eindruck von der aktuellen Le-

benssituation der betroffenen Kinder zu erhalten und die unterschiedlichen 

Sichtweisen der Eltern nachzuvollziehen. Orientiert an den elterlichen Ressour-

cen und Kompetenzen bietet das Jugendamt eigene Unterstützungsmöglichkei-

ten an bzw. weist auf andere Möglichkeiten der Hilfe hin. 

 

- Das Jugendamt berichtet mündlich im Termin, ein schriftlicher Bericht ergeht 

nicht. 

 

- Zur Information für die Rechtsanwälte und Parteien über die Verfahrensweise 

erhalten diese ein vom Gericht erstelltes „Merkblatt“ mit verschiedenen Hin-

weisen: 
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 u.a. dass die Schriftsätze möglichst nur den Antrag enthalten und kurz in den 

Sachstand einführen sollen, auf ausführliche, detaillierte Schilderungen der 

Probleme soll verzichtet werden, dazu wird mündlich Gelegenheit gegeben. 

 

- Im Anhörungstermin arbeiten alle Beteiligten auf eine Einigung der Eltern hin. 

Konflikterhaltende Strategien werden nicht unterstützt. Falls dieses gelingt, 

wird entsprechend protokolliert. 

 

- Wenn keine Einigung zustande kommt, erläutert das Gericht, dass vor einer ge-

richtlichen Entscheidung grundsätzlich nochmals die elterliche Verantwortung 

für das Wohl des betroffenen Kindes bzw. der Kinder in den Blick zu nehmen ist 

und ermuntert die Eltern ihre elterliche Kompetenz wieder stärker zu nutzen. 

Das Gericht rät den Eltern daher dringend, sich ihre gemeinsame Elternverant-

wortung bewusst zu machen und vorhandene Möglichkeiten der Beratung und 

Unterstützung zum Finden von tragfähigen Regelungen zu nutzen.  

 

Auf der Grundlage der am Kooperationsmodell beteiligten Beratungsangebote 

wird gemeinsam überlegt, welches Angebot im konkreten Fall geeignet ist. Die 

Eltern werden hierbei auch auf die Möglichkeit hingewiesen, sich unabhängig 

von den Unterstützungsangeboten der Beratungsstellen auch für eine (kosten-

pflichtige) Mediation bei einem / einer frei beruflich tätigen Mediator/in ent-

scheiden zu können. 

Im Anhörungstermin werden die weiteren Schritte des Einstiegs in den Bera-

tungs- bzw. Unterstützungsprozess festgelegt (wer nimmt Kontakt zur Bera-

tungsstelle oder zu einem/ einer Mediator/in auf, wer gibt an wen Rückmel-

dung ...). 

 

- Eine Beratung im „Zwangskontext“ soll nicht erfolgen. Wenn trotz dringendem 

Anraten keine Beratung bzw. Mediation gewünscht oder angenommen wird, 

können die beteiligten Rechtsanwälte nun noch schriftlich vortragen. Dieses gilt 

auch, wenn ein eingeleiteter Beratungsprozess nicht zu einer Einigung zwischen 

den Elternteilen geführt hat. In jedem Fall müssen nun durch das Gericht noch 

die Kinder angehört werden.  
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Nun haben wir ein schönes Modell, das auch in weiten Teilen gut funktioniert – die 

entscheidende Frage für heute ist jedoch: greifen Elternkonsens-Modelle auch bei den 

Menschen, die wir heute besonders in den Fokus stellen, nämlich Eltern und Familien 

im Migrationskontext. Und die Anzahl dieser Menschen ist ja nun nicht unbedeutend – 

im Gegenteil. Wir wissen nach den aktuellen Zensuserhebungen, dass 19 % der deut-

schen Bevölkerung – d.h. fast jeder fünfte – einen Migrationshintergrund hat. Hier stel-

len wir häufig fest, dass die Umsetzung schwierig ist und wir uns alle – in unserer je-

weiligen Profession – die Frage stellen müssen, welche Konsequenzen wir daraus je-

weils ziehen müssen, bzw. ob wir ggf. das Modell ändern oder anpassen müssen. 

 

In diesem Zusammenhang stellen sich verschiedene Fragen, die wir heute im Laufe der 

Veranstaltung näher beleuchten wollen: 

 

 

Fragen/ Thesen:  

 

- in wieweit sind kulturell und ggf. religiös  geprägte Wertvorstellungen von Mig-

rantenfamilien vereinbar mit dem Modell? 

 

- Sind Verallgemeinerungen hinsichtlich der Vorstellungen von „der Migranten-

familie“ oder „der türkischen Familie“ überhaupt zulässig? 

 Gefahr von Fehldeutungen (!) 

 

- Was wissen Migrantenfamilien über die Rolle und Funktion eines Jugendamtes 

/ Familiengerichts / einer Beratungsstelle? 

 

- Wie kann angemessen mit sprachlichen Barrieren/ unzureichenden deutschen 

Sprachkenntnissen umgegangen werden? 

 hierbei auch beachten, dass hierbei nicht nur ein „Sprachdolmetscher“, son-

dern auch ein „Kulturdolmetscher“ erforderlich ist. Ansätze für hierfür speziell 

geschulte Dolmetscher gibt es bereits – auch hier in der Region. Diese Ansätze 

müssen wohl weiter ausgebaut werden. 
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- Wenn wir von „Migrationskontext“ sprechen, dürfen wir nicht nur an Familien 

denken, in denen beide Elternteile einen Migrationshintergrund aufweisen. Ge-

rade auch in bi-nationalen Beziehungen (beispielsweise zwischen einer deut-

schen Frau und einem muslimischen Ehemann können im Besonderen Ängste 

vor einer kulturellen Entfremdung entstehen – vor allem wenn es zur Trennung 

der Eheleute kommt. 

 

- In wieweit müssen wir berücksichtigen, dass es möglicherweise bei muslimi-

schen Eltern wenig Akzeptanz einer Beratungsstelle geben kann, die bei einem 

(christlichen) kirchlichen Träger angesiedelt ist? 

 

- Welche Gefühle oder Fantasien entwickelt beispielsweise ein muslimischer Va-

ter wenn er im Zusammenhang mit Umgangsstreitigkeiten sein Kind nur noch 

im Rahmen des „Begleiteten Umgangs“ sehen kann? 

 

- Wie können wir dem Aspekt gerecht werden, dass der Vater und seine Präsenz  

eine besonders hohe Bedeutung in islamischen Familien hat? 

 

- Und wie können wir dem Aspekt gerecht werden, dass der Familienverband, 

d.h. Großeltern und Verwandtschaft, eine besonders hohe Bedeutung in islami-

schen Familien hat? 

 

Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Prof. Dr. Uslucan einen renommieren Experten und 

Referenten gewinnen konnten, der uns mit seinen verschiedenen Beiträgen am heuti-

gen Tag sicherlich wichtige Erkenntnisse zu diesen und sicher noch anderen Fragen 

vermitteln kann. 

 

 

Vielen Dank! 
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